
Justizvollzugsanstalt Bremen        Bremen,  
______________________________________________________________________________________ 

  

 

Bei der Justizvollzugsanstalt Bremen ist zum schnellst-

möglichen Zeitpunkt die nachfolgende Stelle zu beset-

zen: 

 

 
 

 Freie 
Hansestadt 
Bremen 

Ausschreibungskennziffer: 18/2022 JVA Bremen 
Zahnärztin / Zahnarzt (w/m/d) 

Entgeltgruppe 14 TV-L oder Entgeltgruppe Ä 1 TV-Ärzte  
- zuzüglich besteht die Möglichkeit der Zahlung einer Fachkräftezulage von monatlich bis zu 

1.000,00 Euro brutto sowie der Zulage für den Justizvollzugsdienst - 
- mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden 

 
Die Justizvollzugsanstalt Bremen (JVA) sucht Unterstützung für ihren ärztlichen Dienst. Der ärztliche Dienst der 
JVA ist für die medizinische Versorgung von ca. 560 Inhaftierten in Bremen und Bremerhaven zuständig. 
 
Wir bieten Ihnen: 
 ein gesichertes und krisensicheres Beschäftigungsverhältnis bei der Freien Hansestadt Bremen 
 geregelte Arbeitszeiten 
 ein Bistro für Mitarbeitende mit täglich wechselnden Tagesgerichten 
 kostenloser Wasserspender 
 Nutzung der eigenen Sporthalle (u. a. Kraftraum, Spinning, Kletterwand) 
 Qualitrain 
 mobile Massage (kostenpflichtig) und Massagestuhl 
 vermögenswirksame Leistungen 
 betriebliche Altersvorsorge (VBL) 
 Stadtbibliothek Bremen auf dem Gelände 
 Jobticket. 

 
Sie wären zuständig für: 
 die Erbringung von notwendigen, ausreichenden und zweckmäßigen zahnärztlichen Leistungen und Vorsorge-

leistungen für die Gefangenen nach dem allgemeinen Standard der gesetzlichen Krankenkassen, am Standort 
Bremen und Bremerhaven 

 die Prüfung und Entscheidung über die Notwendigkeit spezieller zahnärztlicher Leistungen für Gefangene 
 die Zusammenarbeit mit niedergelassenen Zahnärztinnen/Zahnärzten zur Sicherstellung der stomatologischen 

Betreuung der Gefangenen. 
 
Dafür bringen Sie mit: 
 eine gültige Approbation als Zahnärztin / Zahnarzt (w/m/d) 
 einen Masernimpfschutz (sofern nach 1970 geboren) sowie einen gültigen Covid-19-Impfschutz nach der aktu-

ell geltenden Regelung 
 ein einwandfreies Führungszeugnis 
 Führerschein der Klasse B. 
 
Idealerweise verfügen Sie über Erfahrungen in großen Einrichtungen, eine hohe Belastbarkeit, Eigeninitiative, 
Kooperationsfähigkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und die Fähigkeit zur Teamarbeit. 
 
Bewerbungen aller Menschen – unabhängig von Herkunft, Religion, Weltanschauung, Alter, Behinderung oder 
sexueller und geschlechtlicher Identität - sind willkommen. 
Schwerbehinderten Menschen wird bei im Wesentlichen gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang 
gegeben, wobei jedoch stets die physischen und psychischen Anforderungen an eine Tätigkeit im Justizvollzug zu 
berücksichtigen sind. 
 
Haben Sie noch Fragen? 
Für weitere Informationen, steht Ihnen Herr Aleyt (Tel.: 0421/361-15376 / E-Mail unter personalstel-
le@jva.bremen.de) zur Verfügung. Herr Peiffer, Leiter des Ärztlichen Dienstes beantwortet gerne vorab Ihre Fra-
gen. Sie erreichen ihn unter der Rufnummer 0421/361-15337 oder per E-Mail: aerztlicherdienst@jva.bremen.de 
wenden. Informieren Sie sich darüber hinaus auf unserer Homepage www.jva.bremen.de. 
 
Ihre vollständige Bewerbung - bevorzugt per E-Mail im PDF-Format - senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 
18/2022 an: personalstelle@jva.bremen.de oder per Post an: Justizvollzugsanstalt Bremen, Personalstelle, Am 
Fuchsberg 3, 28239 Bremen. 



 

 

 
Ihrer Bewerbung fügen Sie bitte folgende Dokumente bei: 
Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Nachweise der geforderten Qualifikationen, einfaches Führungszeugnis, 
aktuelles Zeugnis und Einverständniserklärung zur Sicherheitsüberprüfung (formlos mit Angabe der Wohnanschrif-
ten der letzten 5 Jahre). 
 
Sie können sich bis zum 01.12.2022 bewerben. 
 
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass Sie mit Ihrer Bewerbung zeitgleich Ihr Einverständnis zur Verarbei-
tung Ihrer persönlichen Daten bis zum Abschluss des Bewerbungsverfahrens erteilen. Zudem bitten wir um Ihr 
Verständnis, dass aus Kostengründen Bewerbungsunterlagen nur dann zurückgesandt werden können, wenn ein 
geeigneter und ausreichend frankierter Rückumschlag beiliegt. Andernfalls werden die Unterlagen nach Abschluss 
des Verfahrens vernichtet. 
 


